
Nein .
ist ein kompletter 
Satz. Er braucht weder 
eine erklärung, noch 
eine Rechtfertigung!

§177 StGB: (1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle 
Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese 
Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Drit-
ten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.

IG Metall Nürnberg

Du willst mehr Infos über das Thema „sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“?
Auf dieser Seite findest du alles Wissenswerte:

www.nuernberg.igmetall.de/gewalt-gegen-frauen
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